
Fachseminar 

Intensivtraining forensische Interviews 

Wir geben Wirtschaftskriminellen ein Gesicht 

Forensische Interviews sind unverzichtbar bei der Ermittlung und Aufklärung von 
Verdachtsfällen der Wirtschaftskriminalität. Profis trainieren daher regelmäßig.  
Denn die Anforderungen an den Gesprächsführer sind hoch und vielschichtig: 
 
• Befragungsstrategien situativ und flexibel anpassen 
• Ausweichmanöver erkennen und antizipieren 
• Wahrheit und Lüge unterscheiden können 
• Verhandlungsgeschick rechtssicher praktizieren 
 
Entscheidend sind die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt. Denn oft ergibt  
sich nur eine Gelegenheit die wesentlichen Informationen ans Licht zu bringen. 

Seminarfokus  

• Zielführend auf schwierige Interviewpartner- und situationen vorbereiten  
• Informationsgewinnung maximieren um einen Fall optimiert aufzuklären 
• Interviewergebnisse gerichtsverwertbar dokumentieren  
• Geschickt kommunizieren und dabei kriminalistisch denken 
• Wahrheit und Lüge unterscheiden lernen 
• Selbstsicher auftreten und auf den Interviewpartner bestmöglich eingehen 

Trainingsziele 

Vorträge, praktische Übungen (Rollenspiele anhand Fallstudie), Gruppenarbeit, 
Praxis- und Filmbeispiele und Diskussionen in einer Gruppe bis 12 Personen  Lernmethoden 

Trainer Katrin Bohm 
Dipl.-Psychologin 

Alexander Wagner 
Dipl.-Betriebswirt (FH)  
ehem. LKA NRW 

23.06.2015 (8:30 Uhr) bis 24.06.2015 (17:30 Uhr) 
Baker Tilly Roelfs, Friedrich-Ebert-Anlage 54, D-60325 Frankfurt am Main Termin & Ort 

16 CPE inkl. 2 Ethik 

890 EUR für Mitglieder German Chapter of the ACFE e.V. 
990 EUR für Nicht-Mitglieder / externe Teilnehmer Preise hier 

buchen 

http://www.acfe.de/
https://www.vereinonline.org/ACFE_eV/?veranstaltung=13240&dialog=1
https://www.vereinonline.org/ACFE_eV/?veranstaltung=13240&dialog=1


 
 

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen  
des German Chapter of the ACFE e.V.  
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1. Anmeldung  
Die Anmeldung zur Teilnahme an Tagungen/Seminaren des 
German Chapter of the ACFE e.V muss über das Veranstal-
tungsmodul der ACFE.de-Homepage bzw. des Mitgliederportals 
des German Chapter of the ACFE e.V. erfolgen. Der Teilnehmer 
erhält eine elektronisch erzeugte Teilnahmebestätigung per EMail. 
Bei der Online-Anmeldung sind die Teilnehmer und die genaue 
Rechnungsanschrift des Kostenträgers zu erfassen.  
 
2. Zahlungsbedingungen  
Die Tagungs- / Seminarkosten sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum oder bei kürzeren Fristen vor Veranstaltungen 
bis spätestens zum Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Der Teil-
nehmer erhält eine Rechnung, die unter Angabe der vollstän-
digen Rechnungsnummer zu begleichen ist.  
 
3. Rücktritt und Kündigung  
Bei eintägigen Tagungen/Seminaren ist ein Rücktritt vom Vertrag 
bis fünf Werktage vor Veranstaltungsbeginn möglich. Bei Tagun-
gen/Seminaren, die sich über mehrere Abschnitte erstrecken, 
kann der Teilnehmer an den folgenden Abschnitten unter Einhal-
tung einer Frist von zwei Wochen zum letzten Unterrichtstag eines 
laufenden Abschnitts schriftlich kündigen. Rücktritt und Kündigung 
müssen schriftlich erklärt werden. Maßgeblich ist der Eingang 
beim German Chapter of the ACFE e.V. Eine fristgerechte Abmel-
dung ist ohne jegliche Kosten für den Teilnehmer möglich. Bei 
später eingehender Erklärung bis zum Veranstaltungsbeginn wird 
eine Verwaltungspauschale i.H.v. EUR 75 erhoben. Bei Rücktritt 
und Kündigung nach Veranstaltungsbeginn ist das Entgelt in voller 
Höhe zu zahlen. Im Übrigen berechtigt die Nichtinanspruchnahme 
einzelner Tagungs-/Seminarstunden nicht zur Ermäßigung des 
Rechnungsbetrags. Die Stellung von Ersatzteilnehmern ist möglich.  
 
4. Absage von Veranstaltungen  
Das German Chapter of the ACFE e.V. hat das Recht, bei unge-
nügender Beteiligung oder aus anderen wichtigen Gründen 
Tagungen/Seminare abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte werden 
erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein 
Wechsel der Dozenten, Änderungen des Veranstaltungsortes so-
wie Verschiebungen im Ablaufplan berechtigen den Teilnehmer 
weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Ent-
gelts.  
 
5. Haftung  
Das German Chapter of the ACFE e.V. haftet nicht für Unfälle und 
Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegen-
stände und Fahrzeuge. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen.  
 
6. Copyright  
Sämtliche Werbe-, Tagungs- und Seminarunterlagen dürfen nur 
mit Einverständnis des German Chapter of the ACFE e.V. zitiert 
oder vervielfältigt werden.  

7. Datenschutz  
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung mit der automa-
tischen Be- und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
für Zwecke der Tagungs- und Seminarabwicklung sowie späteren 
Informationen einverstanden. Die Daten werden selbstverständ-
lich vertraulich behandelt. 
Im Hinblick auf Neuerungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
weisen wir hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich mit 
Ihrer Anmeldung zu einer Tagung oder einem Seminar auch 
damit einverstanden erklären, in Zukunft weitere Informa-
tionen über das German Chapter of the ACFE e.V. und dessen 
Veranstaltungen und Tätigkeiten zu erhalten.  
 
8. Anmelde – und Teilnahmebedingungen 
Mit der Anmeldung werden diese allgemeinen und die in der 
jeweiligen Einzeleinladung ausdrücklich erwähnten Teilnahmebe-
dingungen anerkannt. 
 
9. Nebenabreden 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
10. Salvatorische Klausel  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im 
Übrigen nicht. Die Vertragsparteien werden in einem derartigen 
Fall anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame verein-
baren, welche dem Regelungszweck der ursprünglichen Bestim-
mung wirtschaftlich möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt, 
falls sich eine Regelung als lückenhaft erweisen sollte.  
 
11. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.  
 
Frankfurt am Main, den 09.09.2014 
 
Der Vorstand  
German Chapter of the ACFE e.V. 
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